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Verordnung des Neichskanzlers, betreffend die finanziellen Obliegenheiten der
kommunalen Verbände in Deutsch-Ostafrika. Vom 17. September 1906.
Auf Grund des § 3 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Vereinigung von Wohnplätzen

in den Schutzgebieten zu kommunalen Verbänden (Kol. Bl. 1899, S. 506) wird hiermit in Ergänzung der
Verordnung, betreffend die Schaffung kommunaler Verbände in Deutsch- Ostafrika, vom 29. März 1901
(Kol. Bl. 1901, S. 217) folgendes bestimmt:

8 1. Die kommunalen Verbände in Deutsch-Ostafrika haben, unbeschadet der ihnen durch Gesetze
oder andere Verordnungen auferlegten weitergehenden Verpflichtungen, aus den ihnen zufließenden Einnahmen

diejenigen Auegaben zu bestreiten, welche innerhalb ihres Bezirks für nachstehende Zwecke erforderlich werden:
Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Brücken, Fähren einschließlich der an diesen

Straßen Furen Brunnen und Rasthausanlagen, jedoch mit Ausnahme der in § 2 genannten Hauptstraßen;
2. Einrichtung und Unterhaltung der Kommunalschulen mit Ausnahme der Besoldung des weißen

Schulaufsichts= und Lehrpersonals;
4 Einrichtung und Unterhaltung von Markthallen und Schlachthäusern;

Herstellung und Unterhaltung von Einrichtungen für Etraßenbeleuchtung, Straßenreinigungund Müsltoicher
55. Fürsorge für die eingesessene farbige Bevölkerung, insbesondere für Arme, Aussätzige und

Geisteskranke, insoweit deren Pflege nicht von Dorfschaften und ähnlichen Verbänden wahrgenommen wird
oder eine Fürsorge im größeren Maßstabe seitens des Gouvernements für erforderlich erachtet wird;


